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ANLAGE 1 
 

FORMULAR ZUR BEANTRAGUNG EINES ELEKTRONISCHEN IDENTITÄTSDOKUMENTS 
 

 
 
Verwaltung der Gemeinde  .............................................................  
 
Der/Die Unterzeichnete(n)  .............................................................................................................................  
 
 
mit Hauptwohnort in  .............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 
- beantragt (beantragen) die Ausstellung eines elektronischen Identitätsdokuments für ein Kind unter zwölf 

Jahren auf den Namen  .....................................................................................................................................  
 
mit Hauptwohnort in  .............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 
über das er/sie die elterliche Autorität ausübt (ausüben) als (1)  ..........................................................................  
 
dem/der/denen das Kind anvertraut worden ist als (2) ........................................................................................... 
 
- beantragt (beantragen) die Aktivierung des elektronischen Identitätszertifikats (nur möglich für Kinder ab 
sechs Jahren): 
 .............................................................................................................................................................................  
 
- gibt (geben) seine/ihre Zustimmung zur Ausstellung des Grunddokuments Nr.  .................  
 
 

Gegeben zu  .................................... , den  .........................................  (Datum) 
 

Unterschrift(en) 
 
 
 
  
 (1) Siehe Buch I - Titel IX (Elterliche Autorität) und X des Zivilgesetzbuches. 
 (2) Kind, das vom Jugendgericht oder von der zuständigen Instanz in einer Pflegefamilie oder einer 
Aufnahmeeinrichtung untergebracht ist. 

 

 
 



 
 

3

ANLAGE 2 
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ANLAGE 3 
PIN/PUK-MAILING (applet 1.7)                                                                  
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ANLAGE 3 
PUK-MAILING (applet 1.7)                                                                  
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ANLAGE 3bis 
PIN/PUK-MAILING (applet 1.8)                                                                  
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ANLAGE 3bis 

PUK-MAILING (applet 1.8) 
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ANLAGE 4 
 
 

Basiserläuterungen über die Benutzung der einheitlichen Nummer 
 

 
Auf jedem Identitätsdokument für Kinder (KIDS-ID) ist eine "im Notfall" zu wählende Rufnummer 
angegeben. Diese Rufnummer ist für alle Kinder gleich. 
 
Die Eltern können diese Nummer mit einer Liste von Rufnummern von Kontaktpersonen verknüpfen (z. 
B.: Vater, Mutter, Opa, Oma, Nachbarn usw.). Mit diesem Kaskadensystem werden diese Personen in 
der von den Eltern bestimmten Reihenfolge nacheinander angewählt. 
 
Die Liste kann bis zu sieben Rufnummern umfassen (+ Child Focus-Rufnummer). 
Die Eltern können die Reihenfolge der Nummern im Kaskadensystem ändern. 
 
 
Konkret bedeutet dies: 
 
A)  Verknüpfung einer Liste von Rufnummern mit der auf dem Identitätsdokument 
 angegebenen einheitlichen Nummer 
 
Diese Nummernliste wird nicht bei der Gemeinde, sondern online auf der Seite www.halloeltern.be 
beziehungsweise www.alloparents.be beziehungsweise www.halloouders.be oder telefonisch unter der 
Nummer +32 (0)78 150 350 erstellt und verwaltet. 
 
Bei Beantragung eines Identitätsdokuments für ein belgisches Kind unter zwölf Jahren erhalten die 
Eltern per Post einen Code "Kontakt Eltern" (5 Ziffern) (PIN/PUK-Mailing). 
Mit diesem Code, der mit der Erkennungsnummer des Nationalregisters des Kindes (11 Ziffern) 
verknüpft ist, können die Eltern auf der Seite www.halloeltern.be beziehungsweise www.alloparents.be 
beziehungsweise www.halloouders.be oder telefonisch unter der Nummer +32 (0)78 150 350 eine 
Nummernliste anlegen, die dienlich ist, wenn ihr Kind in Schwierigkeiten steckt. 
 
B)  Kontaktieren der Eltern 
 
1.  Nur die Nummer +32 (0)78 150 350 wählen. 
 
2.  Die Sprache wählen, in der die zu befolgenden Anweisungen Schritt für Schritt erklärt werden. 
 
3.  Für weitere Informationen über die Benutzung der einheitlichen Nummer: 
 
 BOSA-SERVICEDESK 
 
 Kontakt über http://eid.belgium.be/de/contact 
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ANLAGE 5 
 
 
 
 
INFORMATIONEN FÜR DIE PERSON ODER DIE PERSONEN, DIE DIE 
ELTERLICHE AUTORITÄT ÜBER DAS KIND AUSÜBEN, DAS INHABER DES 
ELEKTRONISCHEN IDENTITÄTSDOKUMENTS FÜR BELGISCHE KINDER (KIDS-
ID) IST 
 
Die Kids-ID ist ein Identitätsdokument, das dem Kind gehört. Das Kind ist der Inhaber des 
Dokuments. Wie bei anderen offiziellen Dokumenten muss das Kind die Kids-ID mitführen, wenn 
es sich zum anderen Elternteil begibt. Der Elternteil, der die Kids-ID beantragt hat, hat nicht das 
Recht, sie bei sich zu behalten. 
 
ELEKTRONISCHES IDENTITÄTSDOKUMENT VERLOREN ODER GESTOHLEN? 
 
 

1. Melden Sie Verlust, Diebstahl oder Vernichtung der Kids-ID Ihres Kindes sofort bei 
DOCSTOP unter der Nummer 00 800 2123 2123 (in Belgien kostenlos erreichbar) jeden Tag 
rund um die Uhr. 
Sollte diese Nummer nicht erreichbar sein, können Sie folgende Nummer wählen: 
+32 2 518 21 23 (kostenpflichtig). 
 
Die Meldung des Verlustes, des Diebstahls oder der Vernichtung einer Kids-ID bei DOCSTOP 
hat zur Vermeidung von Missbräuchen mit dem verlorenen, gestohlenen oder vernichteten 
Dokument den sofortigen und endgültigen Widerruf der elektronischen Funktionen 
(Zertifikate) zur Folge. Die Annullierung der Kids-ID wird sofort durch DOCSTOP bei der 
Gemeinde beantragt. Das Dokument ist somit wertlos, auch wenn es im Nachhinein wieder 
gefunden wird. 
 
2. Begeben Sie sich während der Öffnungszeiten zur Gemeinde, in der Ihr Kind eingetragen 
ist, um eine Anlage 6 "Ersatzbescheinigung oder Bescheinigung über die Meldung des 
Verlustes, des Diebstahls oder der Vernichtung eines elektronischen Identitätsdokuments für 
belgische Kinder (Kids-ID)" auszufüllen und zu erhalten. Bei Diebstahl können Sie auch 
Anzeige bei der Polizei erstatten. 
 
3. Wenn Sie ein neues gültiges elektronisches Identitätsdokument für das betreffende Kind 
erhalten möchten, können Sie zum Zeitpunkt der Aushändigung der Anlage 6 durch die 
Gemeinde, in der das Kind eingetragen ist, einen neuen Antrag einreichen. 

 
 
ELEKTRONISCHES IDENTITÄTSDOKUMENT IM AUSLAND VERLOREN ODER GESTOHLEN? 
 
 

1. Melden Sie Verlust, Diebstahl oder Vernichtung der Kids-ID Ihres Kindes sofort bei 
DOCSTOP unter der Rufnummer 00 800 2123 2123 (von überall aus kostenlos erreichbar) 
jeden Tag rund um die Uhr. Sollte diese Nummer nicht erreichbar sein, ist folgende 
Rufnummer zu wählen: +32 2 518 2123 (kostenpflichtige Nummer, die aber von überall aus 
erreichbar ist). 
 
 
2. Melden Sie Diebstahl, Verlust oder Vernichtung der Kids-ID bei der lokalen Polizei. 
 
 
3. Begeben Sie sich mit der Bescheinigung der lokalen Polizei zur diplomatischen Vertretung, 
um dort einen vorläufigen Pass zu beantragen. Zu diesem Zweck unterzeichnen Sie ein 
Formular, mit dem Sie die sofortige Annullierung der Kids-ID erlauben. 

 
 
 
BEWAHREN SIE DIESES DOKUMENT SORGFÄLTIG AUF. DANKE 



 

 
 

ANLAGE 6 
 

KÖNIGREICH BELGIEN 

Ersatzbescheinigung oder Bescheinigung über die Meldung des Verlustes, des 
Diebstahls oder der Vernichtung eines elektronischen Identitätsdokuments für belgische 

Kinder (Kids-ID) 
(ausgestellt gemäß Artikel 16sexies § 1 des Königlichen Erlasses vom 10. Dezember 1996 über verschiedene 

Identitätsdokumente für Kinder unter zwölf Jahren) 
******************************* 

- Der/Die Unterzeichnete, der/die wie folgt heißt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- meldet Verlust/Diebstahl/Vernichtung/defekte Karte (defekter Chip) in Bezug auf das elektronische Identitätsdokument für ein 

Kind  
   Nr.:  

   -        -   

  
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
über das er/sie die elterliche Autorität ausübt als (1) 
dem/der das Kind anvertraut worden ist als (2) 

- Grund (3): 
 Verlust 
 Diebstahl 
 vollständige Vernichtung oder defekter Chip 

- bittet daher: die Gemeindeverwaltung/die lokale Polizei (4) ......................……………............. um Ausstellung eines Exemplars 
dieser Bescheinigung. 

- Bei Verlust oder Diebstahl eines elektronischen Identitätsdokuments für belgische Kinder (Kids-ID) werden die elektronischen 
Funktionen unverzüglich und endgültig widerrufen.  

- Die Gemeinde annulliert verlorene, gestohlene oder vernichtete Karten, die somit wertlos sind, auch wenn sie im Nachhinein 
wieder gefunden werden. Sie werden gemäß den geltenden Gesetzesbestimmungen ebenfalls in den nationalen und 
internationalen Datenbanken erfasst. 

....................., den....................... 20..    
(Unterschrift des/der Meldenden)     (Unterschrift der Behörde) 
Die Gültigkeit der vorliegenden Bescheinigung, DIE NUR IN BELGIEN ALS VORLÄUFIGER IDENTITÄTSNACHWEIS GILT, 
läuft am ....…………………………………………. (6) ab. (SIEHE WICHTIGE HINWEISE AUF DER RÜCKSEITE) 

                                                           
(1) Siehe Buch I - Titel IX (Elterliche Autorität) und X des Zivilgesetzbuches. 
(2) Kind, das vom Jugendgericht oder von der zuständigen Instanz in einer Pflegefamilie oder einer Aufnahmeeinrichtung untergebracht ist. 
(3) Zutreffendes bitte ankreuzen. 
(4) Ausfüllen und Unzutreffendes streichen. 
(5) Das Anbringen eines Fotos des Kindes (in der Regel das Foto des Nationalregisters, wenn es dem Betreffenden noch gleicht) ist Pflicht und soll dem/der Betreffenden während 

des für die Erneuerung der Karte erforderlichen Zeitraums den Nachweis seiner/ihrer Identität erleichtern. Der Stempel der Behörde muss dieses Foto teilweise bedecken. 
(6)  Die Bescheinigung ist einen Monat gültig und kann falls erforderlich um einen oder höchstens zwei Monate verlängert werden. 

NAME: ………………………………… 
 
VORNAMEN: ..................................… 
 
NATIONALREGISTERNUMMER: 
 

          -   

 
 
GEMEINDE: …………..……............... POSTLEITZAHL: ……......  
 
STAATSANGEHÖRIGKEIT: ………..……………………………………………… 
 

 
Foto  

des Kindes (5) 
 
 

 

Trocken-
stempel 
der 
Behörde 

NAME: ………………………………… 
 
VORNAMEN: ..................................… 
 
NATIONALREGISTERNUMMER: 
 

          -   

 
GEMEINDE: …………..……............... POSTLEITZAHL: ……......  
 
STAATSANGEHÖRIGKEIT: ………..……………………………………………… 
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HINWEISE FÜR DEN BÜRGER 

 

a) Bei Verlust, Diebstahl oder Vernichtung des elektronischen Identitätsdokuments für belgische Kinder (Kids-ID) sind 
Sie verpflichtet, dies der Gemeindeverwaltung Ihres Hauptwohnorts oder dem nächstgelegenen Polizeibüro 
umgehend zu melden.  
 
Sind Polizei beziehungsweise Gemeindeverwaltung nicht zu erreichen, können Sie die Meldung bei DOCSTOP 
unter der Rufnummer 0080 2123 2123 vornehmen. Die Meldung hat zur Vermeidung von Missbräuchen den 
sofortigen Widerruf der elektronischen Funktionen zur Folge. Die Gemeinde nimmt anschließend die (effektive und 
unumkehrbare) Annullierung der Karte vor, wodurch diese wertlos wird. 
 
Bei Verlust oder Diebstahl der Kids-ID ist es im Interesse des Bürgers, dies umgehend bei DOCSTOP zu 
melden unter der Gratisnummer 00800 21 23 21 23 (oder, sollte diese Nummer nicht erreichbar sein, unter 
der Nummer +322 518 21 23). 

 
 
b) Vorliegende Bescheinigung hat nur eine begrenzte Gültigkeitsdauer (siehe Vorderseite). Sie muss der 

Gemeindeverwaltung zurückgegeben werden, wenn dem Inhaber eine neue Kids-ID oder ein elektronischer 
Personalausweis eID (wenn das Kind 12 Jahre oder älter ist) ausgestellt wird.  

 
c) Ist die defekte Karte zur Überprüfung eingeschickt worden, fordert die Gemeinde den Bürger auf, die notwendigen 

Vorkehrungen zu treffen, nachdem die Analyse der Karte abgeschlossen ist. 
 
d) Bei Verlust, Diebstahl oder Vernichtung der Kids-ID und manchmal infolge ihrer Überprüfung muss der/die Meldende 

mit einem Foto bei der Gemeinde seines/ihres Wohnortes vorstellig werden, um zusammen mit dem 
Gemeindebeamten das für die Herstellung einer neuen Kids-ID für das Kind oder der eID (wenn das Kind 12 Jahre 
oder älter ist) erforderliche Grunddokument auszufüllen. 

 
e) Sofort bei Meldung von Verlust, Diebstahl oder Vernichtung wird die Kids-ID annulliert und verliert somit ihre 

Gültigkeit. Findet der/die Meldende die Kids-ID wieder, ist er/sie verpflichtet, die Karte bei der Gemeindeverwaltung 
abzugeben, die die Vernichtung vornimmt. Die Gemeinde benachrichtigt ebenfalls die Polizei.  

 
f) Vorliegende Bescheinigung gilt nur in Belgien als vorläufiger Identitätsnachweis.  
 

ACHTUNG: Dieses Dokument darf nicht als Reise- oder Identitätsdokument im Ausland benutzt 
werden. In diesem Fall muss das Kind Inhaber eines Reisepasses beziehungsweise einer Kids-ID sein. 

 
 
                                                                        --------------------------------- 



 

 
 

 
 

ANLAGE 7 

KONTAKTINFORMATIONEN 

 

 
Regionalstelle BRÜSSEL – Herr M. LOOR 

Registre national - Rijksregister - Nationalregister 
Parc Atrium Rue des Colonies 11 - Park Atrium Koloniënstraat 11 

1000 BRÜSSEL 
Tel.: 02/518.20.45 
Fax: 02/518.25.45 

mehdi.loor@rrn.fgov.be 
rn.Bruxelles-Capitale@rrn.fgov.be 

 
******* 

 
Regionalstelle HENNEGAU - Frau I. DESSART 

Rue Verte 13 
7000 MONS 

Tel.: 065/40.05.70 - Fax: 065/40.05.89 
rn.hainaut@rrn.fgov.be 

 
Büro eID: 

Herr B. DEMEYER 
Tel.: 065/40.05.77 - Handynr.: 0476/84.01.66 

Fax: 065/40.05.89 
bernard.demeyer@rrn.fgov.be 

 
Frau F. BARBIEUX 

Tel.: 065/40.05.71 - Handynr.: 0473/94.92.59 
Fax: 065/40.05.89 

fanny.barbieux@rrn.fgov.be 
 

******* 
 

Regionalstelle LÜTTICH - Herr J.-M. LIVIS 
Rue Plumier 12 
4000 LÜTTICH 

Tel.: 04/229.24.10 - Fax: 04/229.24.29 
rn.liege@rrn.fgov.be 

 
Frau D. DANS 

Tel.: 04/229.24.10 - Handynr.: 0476/84.01.74 
Fax: 04/229.24.29 

dominique.dans@rrn.fgov.be 
 

Büro eID: 
Frau C. DESSART 

Tel.: 04/229.24.16 - Handynr.: 0473/94.92.66 
christine.dessart@rrn.fgov.be 

 
******* 

 
Regionalstelle LUXEMBURG - Herr J.-L. PICARD 

Palais provincial 
Place Saint-Aubain 2 

5000 NAMUR 
Tel.: 081/22.89.89 - Fax: 081/22.77.36 

rn.luxembourg@rrn.fgov.be 
 

******* 
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Regionalstelle NAMUR - Frau F. VAUSE 
Palais provincial 

Place Saint-Aubain 2 

5000 NAMUR 
Tel.: 081/22.89.89 - Fax: 081/22.77.36 

rn.namur@rrn.fgov.be 
 

******* 
 

Regionalstelle WALLONISCH-BRABANT – Frau C. ENGELMANN 
Nationalregister 

Parc Atrium Rue des Colonies 11 
1000 BRÜSSEL 

Tel.: 02/518.20.43 
Fax: 02/518.25.43 

rn.Brabant-Wallon@rrn.fgov.be 
 

******* 
 

Regionalstelle ANTWERPEN - Herr Jan ROTTIERS 
Italiëlei 4 bus 17 

2000 ANTWERPEN 
Tel.: 03/204.03.10 - Fax: 02/518.29.10 

rr.antwerpen@rrn.fgov.be  
 

******* 
 

Regionalstelle FLÄMISCH-BRABANT - Frau B. VERMEYEN 
Park Atrium Koloniënstraat 11 

1000 BRÜSSEL 
Tel.: 02/518.24.20 
Fax: 02/518.29.20 

rr.vlaamsbrabant@rrn.fgov.be 
 

Büro eID: 
Herr J. NULLENS 

Tel.: 02/518.24.24 - Handynr.: 0476/84.01.73 
Fax: 02/518.29.24 

jack.nullens@rrn.fgov.be 
 

******* 
 

Regionalstelle LIMBURG - Frau M. PEETERS 
R.A.C. Verwilghen Block A 6. Etage 

Voorstraat 43 
3500 HASSELT 

Tel.: 011/29.44.20 - Fax: 011/29.44.39 
rr.limburg@rrn.fgov.be 

 
Herr P. VRANKEN 

Tel.: 011/29.44.25 - Handynr.: 0476/84.01.69 
Fax: 011/29.44.39 

peter.vranken@rrn.fgov.be 
 

******* 
 

Regionalstelle OSTFLANDERN - Frau K. DE SMEDT 
Kouterpoort 

Savaanstraat 11/001 
9000 GENT 

Tel.: 09/265.91.20 - Fax: 09/265.91.39 
rr.oost-vlaanderen@rrn.fgov.be 

 
Büro eID: 
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Frau S. CREMERS 
Tel.: 09/265.91.29 - Handynr.: 0476/84.01.78 

Fax: 09/265.91.39 
susie.cremers@rrn.fgov.be 

 
Herr L. MERTENS 

Tel.: 09/265.91.27 - Handynr.: 0476/84.01.87 
Fax: 09/265.91.39 

luc.mertens@rrn.fgov.be 
 
 

****** 
 

Regionalstelle WESTFLANDERN – Frau V. VAN ACKER 
Kouterpoort 

Savaanstraat 11/001 
9000 GENT 

Tel.: 09/265.91.20 - Fax: 09/265.91.39 
rr.west-vlaanderen@rrn.fgov.be 

 
Büro eID: 

Herr A. HAEGEMAN 
Tel.: 02/518.24.37 - Handynr.: 0476/84.01.45 

Fax: 02/518.29.37 
alexander.haegeman@rrn.fgov.be 

 
****** 

 
Für Fragen in Bezug auf die elektronische Karte wenden Sie sich ebenfalls an das GDIB-
HELPDESK (rund um die Uhr erreichbar) unter folgenden Nummern: 02/518.21.16, 
Fax: 02/518.26.16, beziehungsweise unter folgender E-Mail-Adresse: 
helpdesk.belpic@rrn.fgov.be 
 
Gegebenenfalls setzt sich das Helpdesk mit den Unternehmen ZETES CARDS und Sopra Steria in 
Verbindung. Diese sind nicht zuständig, um Fragen der Gemeinden oder der Bürger zu beantworten. 
 

****** 
 
Der Bürger kann Verlust, Diebstahl oder Vernichtung der Kids-ID sofort bei DOCSTOP melden 
unter der Nummer 00800/21 23 21 23 (in Belgien kostenlos erreichbar) jeden Tag rund um die 
Uhr. 
Aus dem Ausland wählt der Bürger dieselbe Nummer, wobei die Vorwahl 00 jedoch durch die 
internationale Vorwahl zu ersetzen ist, die in dem Land gebräuchlich ist, aus dem er anruft. Sollte 
diese Nummer nicht erreichbar sein, ist folgende Nummer zu wählen: +322 518 21 23 
(kostenpflichtige Nummer, die aber von überall aus erreichbar ist). 
 
 
 

****** 
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Fragen über die vorliegenden Anweisungen, die Rechtsvorschriften und Vorschriften in Bezug auf die Kids-
ID können beim Dienst Bevölkerung und Personalausweise gestellt werden: 
Registre national - Rijksregister - Nationalregister 
 
Parc Atrium Rue des Colonies 11 - Park Atrium Koloniënstraat 11 
 
1000 BRÜSSEL 
 
Callcenter des Nationalregisters: Tel.: 02/518.21.31 
 
Fax: 02/518.26.31 E-Mail: callcenter.rrn@rrn.fgov.be  
 
Christophe VERSCHOORE (FR) - Dienstleiter 
02/518.20.46 christophe.verschoore@rrn.fgov.be 
 
Céline ENGELMANN (FR) - Attaché 
02/518.20.43  celine.engelmann@rrn.fgov.be 
 
Tom BOLS (NL) - Berater 
02/518.24.11 tom.bols@rrn.fgov.be 
 
Christiane VERBEIREN (NL) - Attaché 
02/518.21.27 christiane.verbeiren@rrn.fgov.be 
 
Joris PASGANG (NL) - Attaché 
02/518.21.44 joris.pasgang@rrn.fgov.be 
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ANLAGE 8 
 

MUSTER - NOTIFIZIERUNG EINES ANTRAGS AUF EIN ELEKTRONISCHES IDENTITÄTS-
DOKUMENT FÜR EINEN NICHT FÜR MÜNDIG ERKLÄRTEN MINDERJÄHRIGEN 

 
GEMEINDE 
 
Dienst Bevölkerung 
 
Frau/Herr  ..................................  
 ...................................................  
 ...................................................  
 
Notifizierung eines Antrags auf ein elektronisches Identitätsdokument für einen nicht für 
mündig erklärten Minderjährigen 
 
Sehr geehrte Dame, 
Sehr geehrter Herr, 
 
Am  .......................  hat   ....................................................................................   (Name und Vornamen), 
als Elternteil des Kindes  ................................................................... (Name und Vornamen), geboren in 
 ........................................ am ................................... , ein Identitätsdokument für Ihr minderjähriges Kind 
beantragt. Dieses Dokument kann ebenfalls als Reisedokument für bestimmte Länder dienen. 
 
Das elektronische Identitätsdokument ist für belgische Kinder unter zwölf Jahren bestimmt. Auf Antrag 
der Person oder der Personen, die die elterliche Autorität über das Kind ausüben, kann das 
Identitätsdokument ausgestellt werden. Es wird von der Gemeinde ausgestellt, in der das Kind zum 
Zeitpunkt des Antrags in den Bevölkerungsregistern eingetragen ist (Artikel 3 des Königlichen Erlasses 
vom 18. Oktober 2006 über das elektronische Identitätsdokument für belgische Kinder unter zwölf 
Jahren). 
 
Im Prinzip üben beide Elternteile gemeinsam die elterliche Autorität aus, auch wenn sie nicht 
zusammenleben (Artikel 373 Absatz 1 und Artikel 374 § 1 Absatz 1 des Zivilgesetzbuches). Für die 
Ausstellung eines elektronischen Identitätsdokuments genügt es, wenn ein Elternteil dem 
Minderjährigen bei Ausstellung und Aushändigung des Dokuments beisteht. 
 
Die Kids-ID ist ein Identitätsdokument, das dem Kind gehört. Das Kind ist der Inhaber des Dokuments. 
Wie bei anderen offiziellen Dokumenten muss das Kind die Kids-ID mitführen, wenn es sich zum 
anderen Elternteil begibt. Der Elternteil, der die Kids-ID beantragt hat, hat nicht das Recht, sie bei sich 
zu behalten. 
 
Unbeschadet der Möglichkeit, eine Abschrift der gerichtlichen Entscheidung vorzulegen, durch die Ihnen 
die ausschließliche elterliche Autorität zugesprochen wird, oder nachzuweisen, dass dem anderen 
Elternteil die elterliche Autorität aberkannt worden ist, können Sie sich der Ausstellung des 
elektronischen Identitätsdokuments widersetzen, indem Sie Ihre schriftliche Widersetzung (die durch 
einen Beleg begründet werden muss: gerichtliche Entscheidung, Protokoll der Polizei, Entscheidung 
eines Jugendschutzdienstes usw.) beim Bevölkerungsdienst per Post oder per Mail übermitteln oder 
dort einreichen. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Frist für die Herstellung einer Kids-ID 
relativ kurz ist und Ihre Widersetzung demnach innerhalb sieben Tagen nach Entgegennahme der 
vorliegenden Notifizierung bei der Gemeinde eingereicht werden muss. 
 
Falls Sie die erforderlichen Belege nicht innerhalb der vorerwähnten Frist vorlegen, wird Ihrem Kind ein 
elektronisches Identitätsdokument ausgestellt. 
 
Für weitere Fragen in diesem Bereich können Sie uns unter folgende Nummer erreichen: .................. . 
Oder Sie wenden sich während folgender Öffnungszeiten an den Bevölkerungsdienst:  ......................... 
 ............................................................. . 
 Hochachtungsvoll 

 
Name und Unterschrift des Vertreters der Gemeindebehörde 
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ANLAGE 10 

 

ERKLÄRUNG ÜBER DEN NICHT-ERHALT ODER DEN VERLUST DER 
AKTIVIERUNGSCODES FÜR EIN ELEKTRONISCHES IDENTITÄTSDOKUMENT 
FÜR BELGISCHE KINDER (KIDS-ID) 
(Das Formular ist bei Erscheinen der Person, die die elterliche Autorität über das Kind ausübt, oder der 
Person, der das Kind anvertraut ist, beim Bevölkerungsdienst der Gemeinde auszufüllen: zum Zeitpunkt 
ihrer Erklärung, wenn sie spontan bei der Gemeinde vorstellig wird, oder bei Aushändigung der Codes, 
wenn sie ihre Erklärung telefonisch, per E-Mail oder über die Website www.ibz.rrn.fgov.be 
(Anwendungen für den Bürger > Beantragung PIN-code) abgegeben hat.) 

 
An das Gemeindekollegium der Gemeinde ………………………… 
 
Der/Die Unterzeichnete…………………………………………………..……………………………, 
(NAME und VORNAMEN) 
 
wohnhaft in………………………………………………………………………...………………….…, 
(ADRESSE) 
 
der/die die elterliche Autorität oder die Vormundschaft (oder Pflegeelternteil/Aufnahmeeinrichtung) 
über ……………………………………………………………………………………………………………. 
(Name und Vorname des Kindes) ausübt, 
 

 erklärt auf Ehre  
 

o bei der Gemeinde 
 
- die PIN- und PUK-Codes des elektronischen Identitätsdokuments für belgische Kinder (Kids-ID) 
Nr. ……………………… 
 
bis zum heutigen Tag 
 

• noch nicht erhalten zu haben (das Dokument ist noch nicht aktiviert), (*) 
• verloren zu haben (das Dokument ist aktiviert), (*) 

 
und möchte Sie daher bitten, über das GDIB-Helpdesk (E-Mail: helpdesk.belpic@rrn.fgov.be) 
bei der Firma ZETES-CARDS einen Antrag auf Erhalt neuer Codes einzureichen. 

 
 hat auf Ehre erklärt 

 
o telefonisch 
o per E-Mail 
o über die Website www.ibz.rrn.fgov.be ((Anwendungen für den Bürger > Beantragung PIN-

code) 
 
- die PIN- und PUK-Codes des elektronischen Identitätsdokuments für belgische Kinder (Kids-ID) 
Nr. ………………….…  
 

• nicht erhalten zu haben (das Dokument ist noch nicht aktiviert), (*) 
• verloren zu haben (das Dokument ist aktiviert), (*) 
 

die er/sie im Hinblick auf eine sorgfältige Aufbewahrung am heutigen Tag von der Gemeinde erhält. 
 
Gegeben zu …………………………………………, den ………………………………20……..  
(Datum der Erklärung über den Nicht-Erhalt oder den Verlust der Codes) 
 
 

Unterschrift des/der Erklärenden Stempel der Gemeinde 
(*) Unzutreffendes streichen  
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ANLAGE 11 

 
 

VOLLMACHT IM HINBLICK AUF AKTIVIERUNG UND ENTGEGEN-
NAHME EINES ELEKTRONISCHEN IDENTITÄTSDOKUMENTS FÜR 
BELGISCHE KINDER (KIDS-ID) ODER EINES ERSTEN 
ELEKTRONISCHEN PERSONALAUSWEISES (EID) EINES 
BELGISCHEN KINDES 

 
 

Unterzeichnete(r), (Name und Vornamen) ................................................................................................................ , 

 

geboren am ............................................................................................................................................................... , 

 

wohnhaft in  ....................................................................................... (Straße und Nr.) .............................................. , 

 
 

bevollmächtigt hiermit (Name und Vornamen)........................................................................................................... , 

 

geboren am  .............................................................................................................................................................. , 

 

wohnhaft in ........................................................................................ (Straße und Nr.) .............................................. , 

 

in seinem/ihrem Namen die Kids-ID/die erste eID des Kindes, über das er/sie die elterliche Autorität ausübt oder 
das ihm/ihr anvertraut worden ist, mit den gesendeten PIN/PUK-Codes bei der Gemeindeverwaltung des Kindes 
aktivieren zu lassen und entgegenzunehmen. 

 
 
Dem Bevollmächtigten, der seinen eigenen Personalausweis und ebenfalls folgende Dokumente mit sich 
führen muss, auszuhändigen: 
 
 

- die alte Kids-ID oder die Bescheinigung über die Meldung des Verlustes, des Diebstahls oder der 
Vernichtung (Anlage 6), 

- der Brief mit den PIN/PUK-Codes. 
 
  

 
 
 
 
 
 
Gegeben zu  ........................................................................ , den ......................................   

 
 
 
 
 

Der/Die Vollmachtgeber(in), Der/Die Bevollmächtigte, 
 (Unterschrift) (Unterschrift) 
 


